Änderungen im FEI-Reglement 

Sicherheit weiter groß geschrieben 

Warendorf (fn-press). Eine Menge Änderungen erwartet die Teilnehmer, Richter und Parcourschefs von internationalen Vielseitigkeitsprüfungen in der Saison 2009. Das neue Reglement des Weltreiterverbandes (FEI) zielt vor allem darauf ab, den Sport noch sicherer für Pferd und Reiter zu machen. 

Zu den wichtigsten Neuerungen zählt eine weitere Verschärfung der Qualifikationsbedingungen. Künftig müssen Reiter mindestens eine fehlerfreie Kurzprüfung (CIC) vorweisen können, um auf dem nächsthöheren Prüfungsniveau starten zu dürfen. Bisher genügte es, wenn zwei CIC-Geländeritte mit 20 Strafpunkten für Hindernisfehler beendet wurden. Ein Trost für alle, die sich im vergangenen Jahr auf diese Weise qualifiziert haben: Für sie gilt zunächst Bestandsschutz. 

Um Unfällen vorzubeugen, kann die Richtergruppe Reiter nach der Teilprüfung Dressur ausschließen, wenn ein Reiter ein schlechtes Dressurergebnis aufgrund mangelnder Kontrolle über sein Pferd erreicht hat und die Richtergruppe dies für möglicherweise gefährlich im Gelände hält. Diese Entscheidung ist nicht mehr zwangsläufig mit einem Dressurergebnis von mehr als 75 Strafpunkten verbunden. Die Richtergruppe und der Technische Delegierte dürfen Reiter darüber hinaus auch bei gefährlichem Reiten im Gelände anhalten. Der TD muss zusätzlich eine oder mehrere Personen (TD, Chefsteward, erfahrene Turnierfachleute ohne offizielle Funktion bei der Prüfung) benennen, die – möglichst zu zweit – an der Geländestrecke mit einer Flagge positioniert werden und ebenfalls Reiter aufgrund von gefährlichem Reiten anhalten dürfen. Erhält ein Reiter aufgrund des gleichen Vergehens innerhalb von einem Jahr zwei gelbe Karten, wird er automatisch sofort für zwei Monate gesperrt. 

Sollte es zu einem Unfall kommen, der eine medizinische Behandlung oder die Aufnahme in ein Krankenhaus nach sich zieht, sieht die FEI ab 1. Juli vor, den betreffenden Reiter so lange zu sperren, bis eine Freigabe eines Facharztes und der jeweiligen FN erfolgt ist.. 

Künftig sind Verfassungsprüfungen nicht nur für CCI, sondern auch für CIC vorgeschrieben. Darüber hinaus ist ein Teilnehmer, der während einer CCI-Geländeprüfung ausgeschieden ist, zurückgezogen hat oder wegen gefährlichen Reitens angehalten wurde, dafür verantwortlich, sein Pferd dem Tierarzt im Ziel vorzustellen, ob es fit ist, in den Stall zurückgeführt zu werden. 

Weitere Änderungen betreffen die Ausrüstung und die Regelung in den Spezialdisziplinen. Alle Neuerungen sind nachzulesen im Internet unter www.pferd-aktuell.de im Themenkatalog der Disziplin Vielseitigkeit unter Turnierteilnahme/internationale Prüfungen in der Vielseitigkeit.
